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Hinweise zur Ausbildung  

 
 

Überbetriebliche Ausbildung 

Übersicht (seit 01.08.2018) 

 

• Lehrgänge in überbetrieblichen Ausbildungsstätten: 
 

Zeitpunkt Bezeichnung der Maßnahme Dauer Veranstalter 

2. Ausbil-
dungsjahr  

 

(Fachstufe I) 

Grundlehrgang „Schweinehaltung“ * 
oder  5 Tage 

LBZ Echem 

Grundlehrgang „Rinderhaltung“ * LBZ Echem 

3. Ausbil-
dungsjahr  

 

(Fachstufe II) 

Vertiefungslehrgang 
„Rinderhaltung“ ** oder  

5 Tage 

LBZ Echem 

Vertiefungslehrgang 
„Schweinehaltung“ ** oder 

LBZ Echem 

Vertiefungslehrgang 
„Geflügelhaltung“ ** 

LFG Ruthe 

 
*  zu wählen ist die Tierart, die nicht als Schwerpunkt der betrieblichen Ausbildung gewählt wurde bzw. 

werden soll (→ „Alternative Tierart“) 
** in einer Tierart, die als Schwerpunkt der betrieblichen Ausbildung gewählt wurde 

 
 

• Schulungsmaßnahmen auf Ebene der Bezirks-/Außenstellen: 
 

Zeitpunkt Bezeichnung der Maßnahme Dauer 

zu Ausbildungsbeginn  
(Grundstufe bzw. Fachstufe I) 

Einführung in die Berichtsheftführung ca. ½ Tag 

3. Ausbildungsjahr  
(Fachstufe II) 

Unterweisungstag  
„Integrierter Pflanzenschutz“ 

1 Tag 

3. Ausbildungsjahr  
(Fachstufe II) 

Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung 

ca. ½ Tag 

 


